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20 %ige MdE bei einseitiger Linsenlosigkeit (§§ 581, 627 RVO,        
§ 44 SGB X) - Urteil des Hessischen LSG vom 09.06.1982 -             
L 3 U 1262/81 
 
20 %ige MdE bei einseitiger Linsenlosigkeit (§§ 581, 627 RVO,        
§ 44 SGB X);                                                         
hier: Rechtskräftiges Urteil des Hessischen LSG vom 09.06.1982       
      - L 3 U 1262/81 -                                              
Das Hessische LSG hat mit Urteil vom 09.06.1982 - L 3 U 1262/81 -    
folgendes entschieden:                                               
Die einseitige Linsenlosigkeit ist mit einem Grad der MdE um         
20 v.H. zu bewerten. Blendungserscheinungen, Kopfschmerzen und das   
Nichtvertragen einer Haftschale rechtfertigen nicht die Erhöhung     
der MdE. Diese Beschwerden sind regelmäßig Begleiterscheinungen      
der Linsenlosigkeit und gestatten nicht die Gleichstellung mit       
einem einseitig Erblindeten.                                         
      
      
      
      
 

 

 


